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1 Anwendungsbereich, Häufigkeit und Mittel der Offenlegung 

 
Der Offenlegungsbericht der Internationales Bankhaus Bodensee AG (IBB AG) per Bilanz-
stichtag 31. Dezember 2022 wird für das Geschäftsjahr 2022 erstellt und auf der Homepage 
unter https://www.ibb-ag.com/ueber-uns/ veröffentlicht. 
 
Mit der CRR II-Novelle wurden gezielte Vereinfachungen der Offenlegungsanforderungen 
eingeführt, wonach kleine, nicht komplexe, und nicht börsennotierte Institute weniger 
detaillierte Angaben offenlegen müssen. Im Offenlegungsbericht der IBB AG sind demnach 
lediglich die Schlüsselparameter gemäß Artikel 447 CRR offenzulegen.  
 
Anhand der neuen Regelungen in Artikel 433b Absatz 2 CRR ist es für die IBB AG nicht 
notwendig, die erforderlichen Angaben häufiger als einmal jährlich offenzulegen.  
 
Die IBB AG ist ein Tochterunternehmen der Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH, die wiederum 
ein gleichgeordnetes Mutterunternehmen der Würth-Gruppe ist. Die Aufstellung eines 
Teilkonzernabschlusses der Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH unterbleibt, weil die 
Gesellschaft sowie ihr Tochterunternehmen (IBB AG) in den befreienden Konzernabschluss 
der Würth-Gruppe einbezogen werden. Dies grenzt die Offenlegungspflicht ebenfalls ein 
(§26a KWG Abs. 1 Satz 3), so dass Angaben über Niederlassungen aufgeschlüsselt nach 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht erfolgen müssen.  
 
Die IBB AG und die Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH, Künzelsau, stellen eine Institutsgruppe 

gemäß Art. 1 Abs. 4 CRR dar. Der alleinige Geschäftszweck der Würth Finanz-Beteiligungs-

GmbH ist es, als Holdinggesellschaft für die IBB AG zu fungieren. Eine operative 

Geschäftstätigkeit über diese Funktion hinaus wird nicht betrieben.  

Der aufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis für die Eigenkapitalausstattung definiert sich 
gemäß § 10a KWG i. V. m. Artikel 18 ff. CRR. Die aufsichtsrechtliche Vollkonsolidierung erfolgt 
demnach für die IBB AG (Kreditinstitut gemäß Artikel 4 Abs. 1 Nr. 1 CRR) und die Würth Finanz-
Beteiligungs-GmbH (Finanzinstitut gemäß Artikel 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR). Handelsrechtlich ist 
keine Konsolidierung erforderlich. 
 
Gemäß § 35 SAG ist offenzulegen, ob ein Institut Partei einer Vereinbarung über 
gruppeninterne finanzielle Unterstützung ist. Für die IBB AG ist diese Tatsache nicht gegeben. 
 
Die IBB AG verfügt gemäß Art. 431 CRR über geeignete interne Verfahren, in denen festgelegt 
wird, wie den Offenlegungspflichten nachgekommen wird. Dieser Offenlegungsbericht wurde 
im Einklang mit diesen Verfahren erstellt und vom Vorstand freigegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Offenlegungsbericht 31.12.2022 der Internationales Bankhaus Bodensee AG
  3 

2 Schlüsselparameter gem. Artikel 447 CRR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offenlegungsbericht 31.12.2022 der Internationales Bankhaus Bodensee AG
  4 

 

 

 


